
                           Ehrenordnung des Sonderverein (SV)  

der Züchter Deutscher Schautauben 

 

§ 1. Der SV vergibt für besondere Verdienste an seine Mitglieder    

       folgende Auszeichnungen:  

       - Ehrennadeln in Gold und Silber  

       - Ehrenmitgliedschaft im Sonderverein 

a. Anträge sind bis zum 31.03. jeden Jahres an den Vorstand zur    

    Entscheidung einzureichen. 

§ 2. Ehrennadeln  

a. Silber: nach 20-jähriger Mitgliedschaft im Sonderverein, erfolgreicher     

    Schautaubenzucht, sowie aktiver Mitarbeit in der Gruppe.  

b. Gold: nach 25-jähriger Mitgliedschaft im Sonderverein mit   

    züchterischen Erfolgen, aktiver Mitarbeit in der Gruppe und im SV   

    oder großen Verdiensten für den SV. 

c. Anträge auf Verleihung von Ehrennadeln, sind von den   

    Gruppenvorsitzenden oder vom Vorstand einzureichen. 

d. Die Ehrennadeln werden zusammen mit einer Urkunde auf der   

    Jahreshauptversammlung des Sondervereins übergeben.  

e. Bei Berechnung der Mitgliedschaft zählen Tätigkeitsjahre im Vorstand   

    von Gruppen und im Sonderverein doppelt (nur einmal). 

§ 3. Ernennung zum Ehrenmitglied.  

a. Die Auszeichnung kann jährlich nur an höchstens drei Mitglieder    

    vergeben werden. Die Anzahl der Ehrenmitglieder wird auf höchstens  

    4 % der Mitgliedschaft begrenzt. Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 

b. Anträge auf Ehrenmitgliedschaften verdienter Zuchtfreunde können   

    auch von den Gruppen gestellt werden.  

c. In Betracht kommen nur Mitglieder, welche das Anforderungsprofil für   

    diese Ehrung erfüllen und deren Ehrung ausführlich begründet wurde. 

d. Der Vorstand entscheidet über die Vorschläge. Bei Ablehnung werden  

    die Gruppenvorsitzenden mit Benennung der Gründe unterrichtet.  

    Richtlinien:  

    Mindestalter 75 Jahre - Vorstandstätigkeit - Träger der Goldenen SV   

    Nadel - Ehrenmitglied in der Gruppe - Erfolge auf den HSS-en 

e. Die Ernennung erfolgt auf der Jahreshauptversammlung des  

    Sondervereins. 

§ 5. Der Vorstand ist berechtigt, einzelne Personen für besondere  

   Verdienste außerhalb dieser Vorgaben auszuzeichnen. 



 

§ 6 Schlussbestimmung 

1. Diese Ehrenordnung wurde vom Vorstand des Sonderverein der 

    Züchter Deutscher Schautauben am 26.04.2024 beschlossen und tritt 

    mit dem gleichen Tag in Kraft. 
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2. Vorsitzender 

 

Manfred Lampert 

1. Kassierer 

 

Dieter Mienert 

2. Schriftführer  
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